
Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungs-
gerichts (Deutschland) eingereicht am 29. April 2008 —
Ahmed Adem und Hamrin Mosa Rashi gegen Bundes-

republik Deutschland

(Rechtssache C-178/08)

(2008/C 197/07)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Bundesverwaltungsgericht

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Ahmed Adem und Hamrin Mosa Rashi

Beklagte: Bundesrepublik Deutschland

Vorlagefragen

1. Ist Art. 11 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2004/83/EG des
Rates vom 29. April 2004 (1) dahin auszulegen, dass —

abgesehen von Art. 1 C Nr. 5 Satz 2 des Abkommens über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (Genfer
Flüchtlingskonvention) — die Flüchtlingseigenschaft bereits
dann erlischt, wenn die begründete Furcht des Flüchtlings vor
Verfolgung im Sinne des Art. 2 Buchst. c der Richtlinie, auf-
grund derer die Anerkennung erfolgte, entfallen ist und er
auch nicht aus anderen Gründen Furcht vor Verfolgung im
Sinne des Art. 2 Buchst. c der Richtlinie haben muss?

2. Für den Fall, dass Frage 1 zu verneinen ist: Setzt das Erlö-
schen der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 11 Abs. 1 Buchst.
e der Richtlinie darüber hinaus voraus, dass in dem Land,
dessen Staatsangehörigkeit der Flüchtling besitzt,

a) ein Schutz bietender Akteur im Sinne des Art. 7 Abs. 1
der Richtlinie vorhanden ist und reicht es hierbei aus, dass
die Schutzgewährung nur mit Hilfe multinationaler Trup-
pen möglich ist,

b) dem Flüchtling kein ernsthafter Schaden im Sinne des
Art. 15 der Richtlinie droht, der zur Zuerkennung subsi-
diären Schutzes nach Art. 18 der Richtlinie führt, und/
oder

c) die Sicherheitslage stabil ist und die allgemeinen Lebens-
bedingungen das Existenzminimum gewährleisten?

3. Sind in einer Situation, in der die bisherigen Umstände, auf-
grund derer der Betreffende als Flüchtling anerkannt worden
ist, entfallen sind, neue andersartige verfolgungsbegründende
Umstände

a) an dem Wahrscheinlichkeitsmaßstab zu messen, der für
die Anerkennung von Flüchtlingen gilt, oder findet
zugunsten des Betreffenden ein anderer Maßstab Anwen-
dung,

b) unter Berücksichtigung der Beweiserleichterung des Art. 4
Abs. 4 der Richtlinie zu beurteilen?

(1) ABl. L 304, S. 12.

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungs-
gerichts (Deutschland) eingereicht am 29. April 2008 —

Dler Jamal gegen Bundesrepublik Deutschland

(Rechtssache C-179/08)

(2008/C 197/08)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Bundesverwaltungsgericht

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Dler Jamal

Beklagte: Bundesrepublik Deutschland

Vorlagefragen

1. Ist Art. 11 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2004/83/EG des
Rates vom 29. April 2004 (1) dahin auszulegen, dass —

abgesehen von Art. 1 C Nr. 5 Satz 2 des Abkommens über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (Genfer
Flüchtlingskonvention) — die Flüchtlingseigenschaft bereits
dann erlischt, wenn die begründete Furcht des Flüchtlings vor
Verfolgung im Sinne des Art. 2 Buchst. c der Richtlinie, auf-
grund derer die Anerkennung erfolgte, entfallen ist und er
auch nicht aus anderen Gründen Furcht vor Verfolgung im
Sinne des Art. 2 Buchst. c der Richtlinie haben muss?

2. Für den Fall, dass Frage 1 zu verneinen ist: Setzt das Erlö-
schen der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 11 Abs. 1 Buchst.
e der Richtlinie darüber hinaus voraus, dass in dem Land,
dessen Staatsangehörigkeit der Flüchtling besitzt,

a) ein Schutz bietender Akteur im Sinne des Art. 7 Abs. 1
der Richtlinie vorhanden ist und reicht es hierbei aus, dass
die Schutzgewährung nur mit Hilfe multinationaler Trup-
pen möglich ist,

b) dem Flüchtling kein ernsthafter Schaden im Sinne des
Art. 15 der Richtlinie droht, der zur Zuerkennung subsi-
diären Schutzes nach Art. 18 der Richtlinie führt, und/
oder

c) die Sicherheitslage stabil ist und die allgemeinen Lebens-
bedingungen das Existenzminimum gewährleisten?
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